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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Berlin Aktuell. 

 

Darin thematisieren wir die in der vergangenen Sitzungswoche im Bundestag beschlossene 

Grundgesetzänderung, die das Kooperationsverbot lockert. Dadurch werden Investitionen des Bundes 

in Bildung, sozialen Wohnungsbau und den öffentlichen Personennahverkehr nun möglich. Der 

Bundesrat als Vertreter der Länder muss dieser Gesetzesänderung noch zustimmen. 

 

Weitere Themen dieser Ausgabe sind der UN-Migrationspakt, der noch diesen Monat in Marokko 

vereinbart werden soll, das Ernergiesammelgesetz sowie das Qualifizierungschancengesetz. 

 

Wir wünschen eine gute Woche und viel Freude beim Lesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Bärbel Bas        Mahmut Özdemir 
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TOP-THEMA 

Grundgesetzänderung: Damit Herkunft nicht über Zukunft entscheidet 

Bisher durfte der Bund Investitionen in die Bildungsinfrastruktur nicht flächendeckend vornehmen. 

Bisher war die Fördermöglichkeit des sozialen Wohnungsbaus durch den Bund befristet. Bisher waren 

auch Investitionen des Bundes in den Öffentlichen Personennahverkehr gedeckelt und befristet.  

Durch eine Änderung der Verfassung wird damit bald Schluss sein. Am Donnerstag hat der Bundestag 

einen entsprechenden Gesetzentwurf in namentlicher Abstimmung beschlossen. 

Hinter diesen technischen anmutenden Formulierungen verbirgt sich die Öffnung neuer Kanäle, damit 

der Bund in den Bundesländern in Bereiche investieren kann, bei denen dringend benötigtes Geld fehlt: 

bei der digitalen Ausstattung von Schulen, bei der dauerhaften Finanzierung des sozialen 

Wohnungsbaus und beim Ausbau des umweltfreundlichen öffentlichen Nahverkehrs. 

Die geplanten Änderungen des Grundgesetzes sind auch ein wichtiger Beitrag, um die sozialen und 

regionalen Unterschiede in Deutschland abzubauen und damit für gleichwertige Lebensverhältnisse in 

ganz Deutschland zu sorgen. 

Die Lebenschancen eines Menschen dürfen weder von dem Portemonnaie der Eltern abhängen noch 

von der Postleitzahl der Region, in der man aufwächst. Anders gesagt: Herkunft darf nicht über Zukunft 

entscheiden. 

 

Was sich nun ändern kann:  

 

1. Für bessere Schulen mit einer modernen digitalen Ausstattung  

Künftig kann der Bund allen Ländern und Kommunen Finanzhilfen zur Modernisierung der 

Bildungsinfrastruktur (zum Beispiel WLAN, Server, digitale Tafeln etc.) zur Verfügung stellen. Die 

Beschränkung auf finanzschwache Kommunen wird gestrichen. Auf dieser Grundlage können dann 

auch endlich die Mittel für den Digitalpakt fließen, die schon seit einigen Jahren den Schülern und 

Lehrern versprochen wurden. 

2. Für mehr Wohnungen zu bezahlbaren Mieten  

Künftig kann der Bund den Ländern dauerhaft Geld für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung 

stellen. Die bestehende Befristung bis 2020 wird im Grundgesetz gestrichen. Im Rahmen des 

Wohngipfels im September dieses Jahres hat die Koalition für das Jahr 2019 nochmal 500 Millionen 

Euro zusätzlich über die Koalitionsvertrag hinaus zur Verfügung gestellt. Insgesamt stehen damit in 

dieser Wahlperiode 5 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau aus dem Bundeshaushalt zur 

Verfügung. 
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3. Für einen besseren öffentlichen Nahverkehr  

Hier wird die bestehende Befristung bis 2025 und Deckelung der Investitionen gestrichen. Die Mittel für 

das Bundesprogramm nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz werden entsprechend der 

Vereinbarung im Koalitionsvertrag von 333 Millionen Euro bis zum Ende der Wahlperiode auf 1 Milliarde 

Euro verdreifacht. Damit kann die Schieneninfrastruktur der Kommunen, etwa U- und Straßenbahnen, 

ausgebaut und modernisiert werden. 

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles erinnert daran, dass nun eine Jahre alte SPD-Forderung 

umgesetzt werde. „Das ist ein guter Tag für die junge Generation in unserem Land.“ 

Diese Grundgesetzänderungen sind also ein großes Investitionspaket in die Zukunft unseres Landes. 

In Köpfe, Arbeitsplätze, Heimat, Umwelt und gleichwertige Lebensverhältnisse. 

Diese Lebensverhältnisse zu schaffen und zu erhalten, ist eine dauernde Aufgabe und 

Herausforderung. Als nächsten Schritt wird die Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ bis 

Mitte kommenden Jahres Eckpunkte für ein Fördersystem zur Unterstützung strukturschwacher 

Regionen vorlegen. 

Der Bundesrat als Vertretung der Bundesländer muss der Grundgesetzänderung noch zustimmen. 

 

 

MIETEN UND W OHNEN 

Wohnen soll bezahlbar bleiben 

Ob zur Miete oder im Wohneigentum – für viele Menschen wird es immer schwieriger, bezahlbaren 

Wohnraum zu finden. Wohnungen sind keine Ware wie jede andere. Sie dürfen nicht zum 

Spekulationsobjekt werden. Wohnungen sind das Zuhause in unserem Land. Politik für ein solidarisches 

Land bedeutet darum auch, preiswerten Wohnraum zu schaffen und Mietwucher einzudämmen. 

Am Donnerstag hat der Bundestag in namentlicher Abstimmung mit dem Mieterschutzgesetz ein 

Maßnahmenpaket beschlossen, das Mieterinnen und Mietern ganz konkret helfen wird. 

Die Mietpreisbremse wird verschärft: Vermieter werden verpflichtet, Mieterinnen und Mietern noch vor 

Abschluss des Mietvertrags unaufgefordert zu informieren, ob im konkreten Fall eine Ausnahme von 

der Mietpreisbremse vorliegt. Wenn die Auskunftspflicht verletzt wird, können sich die Vermieter zwei 

Jahre lang nicht auf eine Ausnahme berufen – und damit keine höhere Miete verlangen. Was vereinfacht 

wird: Wenn die Mieter der Auffassung sind, die Miete liege in unzulässiger Weise zehn Prozent oder 

mehr über der ortsüblichen Vergleichsmiete, können sie einen solchen Wucher einfacher rügen und zu 

viel gezahlte Miete zurückverlangen.  

Außerdem werden Mieterinnen und Mieter vor extremen Mieterhöhungen nach Modernisierungs- oder 

Sanierungsmaßnahmen geschützt. 
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Nach einer Modernisierung darf die Monatsmiete demnach um nicht mehr als 3 Euro pro Quadratmeter 

innerhalb von sechs Jahren steigen. Das gilt bundesweit. Bei den parlamentarischen Beratungen zum 

Gesetz hat die SPD-Fraktion zusätzlich durchgesetzt, dass bei Wohnungen, bei denen die Miete unter 

7 Euro pro Quadratmeter beträgt, sie sogar nur um 2 Euro pro Quadratmeter innerhalb von sechs Jahren 

steigen darf.  

Das ist ein wichtiger Erfolg für alle Mieterinnen und Mieter, weil insbesondere große Wohnungskonzerne 

durch Modernisierungen Mieterhöhungen von über 40 Prozent nach geltender Rechtslage geltend 

machen konnten. 

Zusätzlich senkt die Koalition mit dem Gesetz die so genannte Modernisierungsumlage: Vermieter 

dürfen dann maximal acht statt wie bisher elf Prozent der Kosten auf die Jahresmiete aufschlagen. Auch 

diese Kappung gilt bundesweit. 

Es ist von großer Bedeutung, dass die SPD-Bundestagsfraktion die bundesweite Geltung dieser beiden 

Regelungen durchgesetzt hat. So hängt es nicht  - anders als bei der Mietpreisbremse - von den 

Landesregierungen ab, ob sie gilt.  

Das gezielte Herausmodernisieren von Mietern wird mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro belegt. 

Ebenfalls beschlossen mit dem Mieterschutzgesetz: Wenn soziale Träger für soziale Wohnprojekte, wie 

etwa Wohngruppen für Menschen mit Behinderung, Wohnungen angemietet haben, galt oft 

Gewerbemietrecht. Die Koalition regelt nun, dass für solche wichtigen sozialen Wohnprojekte 

insbesondere der soziale Kündigungsschutz gilt, damit die Mietverhältnisse nur bei erheblichen 

Pflichtverletzungen wie Zahlungsverzug beendet werden können. 

Das Mieterschutzgesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 

 

 

AUSSENPOLITIK 

Zusammenarbeit in der Migrationspolitik stärken und Migration besser regeln und steuern 

Mitte Dezember wird in Marokko der „Globale Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration“ 

(GCM) vereinbart. Das Abkommen ist von hoher Bedeutung für die internationale Staatengemeinschaft, 

die sich in diesem Dokument erstmals gemeinsame Ziele bei der Gestaltung von Migration setzt. Der 

Pakt ist rechtlich nicht bindend. 

Am Donnerstag hat der Bundestag einen Entschließungsantrag der Koalitionsfraktion zu dem so 

genannten UN-Migrationspakt beschlossen. In den vergangenen Wochen ist die Verabschiedung des 

GCM weltweit kontrovers diskutiert worden. Obwohl der Pakt von allen UN-Mitgliedern gemeinsam 

verhandelt worden ist, rücken nun einige Staaten wieder davon ab. Auch in Deutschland gibt es 

Diskussionen um den Pakt. 
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Der Entschließungsantrag begrüßt den GCM ausdrücklich, würdigt seine politische Bedeutung würdigt 

und unterstreicht seine Ziele. Der Pakt kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Rechte von 

Migrantinnen und Migranten zu stärken und zugleich Migration besser zu ordnen und zu steuern. In 

dem Antrag wird darauf hingewiesen, dass nur der Bundestag rechtsändernde oder rechtssetzende 

Entscheidungen zur Migration trifft. Zugleich bekennen sich die Unions- und SPD-Fraktion ausdrücklich 

– auch vor dem Hintergrund unserer historischen Verantwortung – zum Grundrecht auf Asyl. 

Deutschland benötigt die Einwanderung von Fachkräften. Darum fordern die Koalitionsfraktionen die 

Bundesregierung auf, mit einem Einwanderungsgesetz zeitnah die Voraussetzungen für bessere legale 

Zuwanderungsmöglichkeiten zu schaffen. 

Denn Deutschland profitiert bereits seit langem von gut ausgebildeten Migrantinnen und Migranten, die 

zum Wohlstand der Gesellschaft beitragen und unser Land mit voran gebracht haben. 

Ebenso machen sich die Abgeordneten für eine Verbesserung der Lebensbedingungen in den 

Herkunftsländern von Migrantinnen und Migranten stark. Aktuell ist zu erleben, dass 

Arbeitsmigrantinnen und -migranten in einer Reihe von Staaten ohne Rechte und unter teilweise 

unwürdigen Bedingungen leben müssen. 

Als ein Land mit hohen Standards beim Menschenrechtsschutz liegt es in unserem Interesse, dass auch 

andere Staaten, in denen Migrantinnen und Migranten leben, diese Standards erfüllen. Zudem helfen 

diese Maßnahmen ganz gezielt, Fluchtursachen in den Herkunftsländern zu bekämpfen. 

Der Antrag formuliert an die Menschen, die zu uns kommen, klare Erwartungen: Damit das 

Zusammenleben gelingt und die Menschen am gesellschaftlichen Prozess teilnehmen können, wird 

erwartet, dass alle Einwandernden unsere Sprache ausreichend erlernen und verlangt, dass sie unsere 

Rechtsordnung beachten. 

 

 

ENERGIE 

Sonderausschreibungen für mehr Strom aus Erneuerbaren Energien 

Am Freitag hat der Bundestag mit dem Energiesammelgesetz das erste umfassende energiepolitische 

Gesetzgebungsvorhaben in der 19. Legislaturperiode verabschiedet. 

Mit dem Gesetz werden wichtige im Koalitionsvertrag vereinbarte Maßnahmen für den Ausbau der 

Erneuerbaren Energien und den Klimaschutz umgesetzt. Darüber hinaus schafft die Koalition mit 

verschiedenen Maßnahmen Rechts- und Planungssicherheit für viele an der Energiewende beteiligte 

Unternehmen und Kommunen, insbesondere im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). 
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Die Abgeordneten beschließen auch die im Koalitionsvertrag vereinbarten Sonderausschreibungen für 

Windkraft und Photovoltaik (PV) und geben diesen Technologien damit einen deutlichen Schub: Je vier 

Gigawatt werden in den kommenden Jahren ausgeschrieben werden – zusätzlich zu den bereits 

gesetzlich festgelegten Auktionen. 

Mit den hinzukommenden Ausbauvolumina aus dem Energiesammelgesetz werden in Deutschland bis 

Ende 2021 nun insgesamt rund 25.000 Megawatt Wind- und Sonnenenergie zugebaut sein. Das 

entspricht einem guten Viertel der heute installierten Leistung in nur drei Jahren. Auf diese Weise leistet 

die Koalition einen ganz erheblichen Beitrag für mehr Klimaschutz in Deutschland. 

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien wird damit merklich beschleunigt und bewirkt einen großen 

Schritt hin zum Ziel von 65 Prozent Anteil Erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch. Parallel 

dazu wird mit dem Gesetz für einen kostengünstigeren Zubau sowie eine größere Akzeptanz der 

Energiewende gesorgt. So wird mit dem Gesetz unter anderem beschlossen, dass Windkraftanlagen 

nachts nicht mehr dauerhaft blinken dürfen. 

Rechtssicherheit für Unternehmen 

Darüber hinaus gibt es in Planung befindlichen KWK-Anlagen den notwendigen Rahmen, damit diese 

emissionssparenden Anlagen zügig realisiert werden und die Energiewende als emissionsmindernde 

Brückentechnologie begleiten können. 

Mit dem Gesetz erhalten auch zahlreiche Unternehmen Rechtssicherheit, wenn es um die Weiterleitung 

privilegierter Strommengen geht. Das gilt für Handel und Gewerbe genauso wie für energieintensive 

Industrien im internationalen Wettbewerb. 

Unter Einbezug der Ergebnisse der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ wird 

die SPD-Fraktion in den nächsten vier Monaten den weiteren Ausbau der Erneuerbaren zur Erreichung 

des 65-Prozent-Ziels mit dem Koalitionspartner beraten und die dafür notwendigen Maßnahmen im 

kommenden Jahr beschließen. 

Ziel der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist es, die Obergrenze von 52 Gigawatt für den 

Ausbau von PV-Anlagen zu streichen, den Ausbau der Windenergie auf See auf 20 Gigawatt bis 2030 

anzuheben und die Beteiligung der Kommunen an der Windenergie zu verbessern. 
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ARBEIT 

Weiterbildung für den digitalen Arbeitsmarkt 

Am Freitag hat der Bundestag in 2./3. Lesung das Qualifizierungschancengesetz verabschiedet. 

Dieses Gesetz ist ein Herzensanliegen der SPD-Bundestagsfraktion. Denn damit sorgt die Koalition 

dafür, dass Beschäftigte, die von der Digitalisierung betroffen sind, Weiterbildungschancen haben, um 

am Ball zu bleiben – unabhängig von Qualifikation, Alter und Betriebsgröße. 

Das Gesetz gibt wichtige Antworten auf den digitalen Strukturwandel, in dem es einen umfassenden 

Zugang zur Weiterbildungsförderung der Bundesagentur für Arbeit eröffnet: Nach Unternehmensgröße 

gestaffelt, werden Weiterbildungskosten übernommen. Engagieren sich die Sozialpartner in Sachen 

Weiterbildung, so wird das bei der Höhe der Zuschüsse positiv berücksichtigt. 

Im Einzelnen: Beschäftigte erhalten künftig grundsätzlich Zugang zur Weiterbildungsförderung auch 

unabhängig von Qualifikation, Lebensalter und Betriebsgröße, wenn sie als Folge des digitalen 

Strukturwandels Weiterbildungsbedarf haben oder in sonstiger Weise von Strukturwandel betroffen 

sind. Der Ausbau der Förderung richtet sich auch an diejenigen, die eine Weiterbildung in einem 

Engpassberuf anstreben.  

Darüber hinaus werden die Förderleistungen verbessert: Neben der Zahlung von Weiterbildungskosten 

werden die Möglichkeiten für Zuschüsse zum Arbeitsentgelt bei Weiterbildung erweitert. Beides ist 

grundsätzlich an eine Kofinanzierung durch den Arbeitgeber gebunden und in der Höhe abhängig von 

der Unternehmensgröße. 

 

Ausbau zur Arbeitsversicherung 

Das Qualifizierungschancengesetz ist ein erster konkreter Schritt zur aktiven Gestaltung des Wandels 

in der Arbeitswelt im Rahmen der Nationalen Weiterbildungsstrategie. Die SPD-Bundestagsfraktion will 

arbeitsmarkt- und bildungspolitische Instrumente besser verzahnen und Weiterbildungsprogramme von 

Bund und Ländern bündeln. Mit dem Ausbau der Weiterbildungsförderung für alle Beschäftigten im 

Rahmen dieser Qualifizierungsoffensive stellen die Abgeordneten daher die Weichen für eine 

Weiterentwicklung der Arbeitslosenversicherung hin zu einer Arbeitsversicherung – was ein wichtiges 

Ziel der SPD-Bundestagsfraktion ist. 

Andrea Nahles, SPD-Fraktionschefin, sagt: „Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen neue 

Chancen und Sicherheit in der Digitalisierung. Deshalb öffnen und erleichtern wir den Zugang zu 

Qualifizierungsmöglichkeiten im Beruf und verbessern den Zugang zum Arbeitslosengeld I für 

diejenigen, die immer wieder nur kurz Arbeit finden. Das ist Politik für ein solidarisches Land.“ 
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Mehr Sicherheit für kurz Beschäftigte 

Noch etwas wird mit dem Gesetz verbessert: soziale Sicherheit. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

brauchen in neuen, flexiblen Arbeitsformen mehr Schutz durch den Sozialstaat. Die Koalition baut daher 

den Schutz durch die Arbeitslosenversicherung aus. 

Durch den erleichterten Zugang zum Anspruch auf Arbeitslosengeld, insbesondere für diejenigen, die 

häufig nur für kurze Dauer Arbeit haben (zum Beispiel Saisonarbeiter), wird es zukünftig mehr Sicherheit 

geben. Wer innerhalb von 30 Monaten mindestens zwölf Monate Versicherungszeiten nachweist, hat 

künftig einen Anspruch auf Arbeitslosengeld. In der bisher geltenden Frist von 24 Monaten war das für 

oft kurzfristig Beschäftigte schwer zu erreichen. 

Ergänzt wird das durch eine optimierte Regelung, die im Volksmund als Künstlerregelung bezeichnet 

wird: In Zukunft werden auch Beschäftigungen berücksichtigt, die auf nicht mehr als 14 Wochen statt 

bisher zehn Wochen angelegt sind. Auch werden höhere Verdienste als bisher berücksichtigt. Durch 

beide Regelungen wird mehr Menschen der Zugang zum Arbeitslosengeld eröffnet. 

Außerdem senkt die Koalition den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung dauerhaft um 0,4 

Prozentpunkte, für die nächsten vier Jahre per Verordnung sogar um 0,5 Prozentpunkte. Damit entsteht 

eine gute Balance zwischen Beitragsentlastung, Krisenrücklagen und verbesserten 

Versicherungsleistungen. Das bedeutet, dass vom 1. Januar 2019 an der Arbeitslosen-

versicherungsbeitrag nicht mehr 3 Prozent des Bruttolohnes, sondern nur noch 2,5 Prozent betragen 

wird. 

 

Betriebsräte auch in der Luft 

Ein Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen erweitert den Gesetzentwurf zu einem sogenannten 

Omnibusgesetz. So ist an den Ursprungsentwurf nun noch eine Änderung des Gesetzes über die 

Alterssicherung der Landwirte, eine Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes und eine Änderung 

des Tarifvertragsgesetzes angehängt worden. 

Die Alterssicherung der Landwirte musste nach Abschaffung der Hofabgabeklausel neu justiert werden.  

Und mit der Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes will die Koalition erreichen, dass auch 

Beschäftigte im Flugbetrieb der Luftfahrtunternehmen (Kabinenpersonal) einen Betriebsrat gründen 

können. Diese Änderung findet übrigens breite Unterstützung auch in den anderen Fraktionen: Airline-

Beschäftigten in Cockpit und Kabine wird per Gesetz garantiert, dass sie einen Betriebsrat wählen 

können. Diese Sicherheit gibt es für Flugpersonal bislang nur, wenn ein entsprechender Tarifvertrag 

abgeschlossen wird. Dadurch haben Arbeitgeber faktisch ein Veto-Recht bei der Mitbestimmung: kein 

Tarifvertrag, kein Betriebsrat. Die Initiative ist auch eine Reaktion auf Kritik an den Arbeitsbedingungen 

in einigen Luftfahrtunternehmen, etwa bei Ryanair. 
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